
Die Bewertung zu den Anfragen aus dem Konzept für FF-PVA  
 
Firma: Innosun GmbH 
 
1. Östlich Industriegebiet Ost (vgl. Karte Anhang 4.1): Es handelt sich um schon 
seit Jahrzehnten brachliegende Konversionsflächen, deren Entwicklung zu FF-PVA 
empfohlen wird (vgl. Kapitel 4.3 Nr. 1 und Kapitel 4.4 Nr. 2 in Verbindung mit der 
Karte Anhang 1.1). 
 
 
 

 



Firma: IBERDROLA 
 
2. Westlich Kernstadt Genthin (vgl. Karte Anhang 4.2): Die Anfrage umfasst die 
folgenden beiden Teilflächen:  
Zwischen Oder-Havel-Kanal und Hagen bzw. Kreisstraße K1205: Die Fläche 
umfasst knapp 150 ha. Sie entspricht insbesondere aufgrund seiner Größenordnung 
und seiner mangelnden Vorbelastung nicht den in Kapitel 3.1 genannten Kriterien. 
Die Flächen liegen gemäß dem 3. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes für 
die Planungsregion Magdeburg vom Juni 2023 in einem Vorbehaltsgebiet für 
Hochwasserschutz und gehören damit zur Gebietskategorie der bedingt geeigneten 
Gebiete gemäß Kapitel 3.2. Zudem haben die Ackerflächen durchgängig 
Bodenzahlen über 45, teilweise sogar über 63. Damit handelt es sich um Flächen mit 
dem höchsten landwirtschaftlichen Ertragspotential der Stadt. Eine Inanspruchnahme 
auch von Teilbereichen für FF-PVA wird nicht empfohlen.  
Nördlich der Bahn westlich Kernstadt Genthin: Mit diesen Flächen wurde sich 
bereits in Kapitel 4.5 Nr. 3 und 4 auseinandergesetzt (Vgl. auch die Karten Anhang 
2.3 und 2.4). 
 
 
 

 
 



Firma: Visular GmbH 
 
3. Nördlich Parchen (vgl. Karte Anhang 4.3): Die Fläche umfasst rund 94 ha. Sie 
entspricht insbesondere aufgrund seiner Größenordnung und seiner mangelnden 
Vorbelastung nicht den in Kapitel 3.1 genannten Kriterien. Die Fläche liegt in einer 
Senke, die von der Bundesstraße B 1 kaum wahrnehmbar ist. Zudem weist die 
Fläche bei Bodenzahlen von bis zu 37 nur ein relativ geringes Ertragspotential auf. 
Gleichwohl wird die Fläche im 3. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes 
Magdeburg als Teil des Vorranggebietes für Landwirtschaft „Teile der 
Spargelanbauflächen im Jerichower Land“ festgelegt. Gemäß Ziel 6.2.1-2 3. REP-
Entwurf Magdeburg ist in diesen Flächen nur die Errichtung von Agri-PV-Anlagen auf 
Grundlage eines landwirtschaftlichen Nutzungskonzeptes nach DIN SPEC 91434 
zulässig. Allgemeine FF-PVA werden mit Inkrafttreten des Regionalen 
Entwicklungsplanes Magdeburg auf diesen Flächen unzulässig. Ein mögliches 
Zielabweichungsverfahren hätte wahrscheinlich nur dann Chancen auf Erfolg, wenn 
die Stadt nachweisen könnte, dass im Stadtgebiet keine Alternativen vorhanden sind.  
Die Stadt könnte in Abhängigkeit von seinen energiepolitischen Zielen gemäß Kapitel 
3.1 Nr. 1 und 2 mit dem Interessenten im weiteren Verfahren klären, ob ggf. auf 
Teilbereichen dieser Fläche die kostenintensivere Errichtung von Agri-PV-Anlagen in 
Frage kommt. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



Firma: R. Power DeutschlandGmbH 
 
4. Westlich Parchen (vgl. Karte Anhang 4.4): Die Fläche umfasst rund 100 ha. Sie 
entspricht insbesondere aufgrund seiner Größenordnung und seiner mangelnden 
Vorbelastung nicht den in Kapitel 3.1 genannten Kriterien. Die Fläche weist bei 
Bodenzahlen von bis zu 44 ein höheres Ertragspotential auf als die vorhergehende 
Fläche. Auch diese Fläche wird im 3. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes 
Magdeburg als Teil des Vorranggebietes für Landwirtschaft „Teile der Spargelanbau-
flächen im Jerichower Land“ festgelegt. Gemäß Ziel 6.2.1-2 3. REP-Entwurf 
Magdeburg ist in diesen Flächen nur die Errichtung von Agri-PV-Anlagen auf 
Grundlage eines landwirtschaftlichen Nutzungskonzeptes nach DIN SPEC 91434 
zulässig. Allgemeine FF-PVA werden mit Inkafttreten des Regionalen 
Entwicklungsplanes Magdeburg auf diesen Flächen unzulässig. Ein mögliches 
Zielabweichungsverfahren hätte wahrscheinlich nur dann Chancen auf Erfolg, wenn 
die Stadt nachweisen könnte, dass im Stadtgebiet keine Alternativen vorhanden sind.  
Die Stadt könnte in Abhängigkeit von seinen energiepolitischen Zielen gemäß Kapitel 
3.1 Nr. 1 und 2 mit dem Interessenten im weiteren Verfahren klären, ob ggf. auf 
Teilbereichen dieser Fläche die kostenintensivere Errichtung von Agri-PV-Anlagen in 
Frage kommt. 
 
 
 

 
 
 



Firma: MST Renewables GmbH 
 
5. Nördlich Dretzel (vgl. Karte Anhang 4.5): Die Fläche umfasst rund 150 ha. Sie 
entspricht insbesondere aufgrund seiner Größenordnung und seiner mangelnden 
Vorbelastung nicht den in Kapitel 3.1 genannten Kriterien. Die Fläche weist bei 
Grünlandzahlen von überwiegend 38 bis 44 ein mittleres Ertragspotential auf. Die 
Fläche wird im 3. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes Magdeburg als Teil 
des Vorbehaltsgebietes für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems „Fiener 
Bruch“ festgelegt. Die Ziele und Grundsätze zu diesem Vorbehaltsgebiet sind Kapitel 
2.3 zu entnehmen. Die Fläche wäre der Gebietskategorie der bedingt geeigneten 
Gebiete gemäß Kapitel 3.2 zuzuordnen. Eine Inanspruchnahme auch von Teilflächen 
sollte daher nur erfolgen wenn nachweislich keine günstigeren Standortalternativen 
vorhanden sind.  
Es ist erklärtes Ziel des Interessenten, die Flächen wiederzuvernässen und damit 
lang-fristig naturschutzfachlich aufzuwerten. Die Stadt könnte in Abhängigkeit von 
seinen energiepolitischen Zielen gemäß Kapitel 3.1 Nr. 1 und 2 im weiteren 
Verfahren auf Grundlage der spezifischen Entwicklungsvorstellungen die 
Vereinbarkeit mit den Zielen zu diesem Vorbehaltsgebiet klären. 
 
 

 



 

 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
Firma: MST Renewables GmbH 
 
6. Nordwestlich Paplitz (vgl. Karte Anhang 4.6): Es handelt sich um 
unvorbelastete Einzelflächen in der Offenlandschaft. Die Flächen werdend im 3. 
Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes Magdeburg als Teil des 
Vorbehaltsgebietes für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems „Fiener 
Bruch“ festgelegt. Eine Entwicklung solcher Flächen wird nicht empfohlen, solange 
Standortalternativen vorhanden sind. 
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Kurzbewertung von Anfragen für die Errichtung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen 

auf Grundlage der Kriterien des Vorentwurfs zum Standortkonzept für 

Freiflächensolaranlagen der Stadt Genthin vom 04.08.2023 

 

1. Flächen nordwestlich des Lehmkuhlengrabens bei Parchen 

 

Die beiden Flächen weisen bei Bodenzahlen von bis zu 37 nur ein relativ geringes 

Ertragspotential auf. Gleichwohl werden die Flächen im 3. Entwurf des Regionalen 

Entwicklungsplanes Magdeburg als Teil des Vorranggebietes für Landwirtschaft „Teile der 

Spargelanbauflächen im Jerichower Land“ festgelegt. Gemäß Ziel 6.2.1-2 3. REP-Entwurf 

Magdeburg ist in diesen Flächen nur die Errichtung von Agri-PV-Anlagen auf Grundlage 

eines landwirtschaftlichen Nutzungskonzeptes nach DIN SPEC 91434 zulässig. Allgemeine 

FF-PVA werden mit Inkrafttreten des Regionalen Entwicklungsplanes Magdeburg auf 

diesen Flächen unzulässig. Ein mögliches Zielabweichungsverfahren hätte wahrscheinlich 

nur dann Chancen auf Erfolg, wenn die Stadt nachweisen könnte, dass im Stadtgebiet keine 

Alternativen vorhanden sind. Aufgrund dessen werden Vorranggebiete für die 

Landwirtschaft unter Kapitel 3.2 des Vorentwurfes zum Standortkonzept vom 04.08.2023 

den fachlichen Ausschlussgebiete (Ausnahme Agri-PVA) in der Gebietskategorie der in der 

Regel nicht geeigneten Gebiete zugeordnet. 

Darüber hinaus handelt sich um unvorbelastete Einzelflächen mitten in der Offenlandschaft. 

Entsprechend dem Kriterienkatalog unter Kapitel 3.1 des Vorentwurfes zum Standort-

konzept vom 04.08.2023 sollen FF-PVA insbesondere auf vorbelastete Standorte gelenkt 

werden (vgl. Nr. 3 des Kriterienkatalogs).  

Eine Entwicklung der Flächen wird nicht empfohlen, solange Standortalternativen 

vorhanden sind. Die Stadt könnte in Abhängigkeit von seinen energiepolitischen Zielen 

gemäß Kapitel 3.1 Nr. 1 und 2 des Vorentwurfes zum Standortkonzept vom 04.08.2023 mit 

dem Interessenten im weiteren Verfahren klären, ob ggf. die kostenintensivere Errichtung 

von Agri-PV-Anlagen in Frage kommt.  

7. ENERTEC Consulting GmbH - Herr Schuhbeck
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2. Fläche westlich von Parchen 

 

Die Fläche weist bei Bodenzahlen von bis zu 37 nur ein relativ geringes Ertragspotential auf. 

Gleichwohl wird auch diese Fläche im 3. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes 

Magdeburg als Teil des Vorranggebietes für Landwirtschaft „Teile der Spargelanbauflächen 

im Jerichower Land“ festgelegt. Gemäß Ziel 6.2.1-2 3. REP-Entwurf Magdeburg ist in 

diesen Flächen nur die Errichtung von Agri-PV-Anlagen auf Grundlage eines 

landwirtschaftlichen Nutzungskonzeptes nach DIN SPEC 91434 zulässig. Allgemeine FF-

PVA werden mit Inkrafttreten des Regionalen Entwicklungsplanes Magdeburg auf diesen 

Flächen unzulässig. Ein mögliches Zielabweichungsverfahren hätte wahrscheinlich nur dann 

Chancen auf Erfolg, wenn die Stadt nachweisen könnte, dass im Stadtgebiet keine 

Alternativen vorhanden sind. Aufgrund dessen werden Vorranggebiete für die 

Landwirtschaft unter Kapitel 3.2 des Vorentwurfes zum Standortkonzept vom 04.08.2023 

den fachlichen Ausschlussgebiete (Ausnahme Agri-PVA) in der Gebietskategorie der in der 

Regel nicht geeigneten Gebiete zugeordnet. 

Darüber hinaus handelt sich um eine kleine unvorbelastete Einzelfläche in der Offenland-

schaft. Entsprechend dem Kriterienkatalog unter Kapitel 3.1 des Vorentwurfes zum 

Standortkonzept vom 04.08.2023 sollen FF-PVA insbesondere auf vorbelastete Standorte 

gelenkt werden (vgl. Nr. 3 des Kriterienkatalogs).  

Eine Entwicklung der Fläche wird nicht empfohlen, solange Standortalternativen vorhanden 

sind. Die Stadt könnte in Abhängigkeit von seinen energiepolitischen Zielen gemäß Kapitel 

3.1 Nr. 1 und 2 des Vorentwurfes zum Standortkonzept vom 04.08.2023 mit dem 

Interessenten im weiteren Verfahren klären, ob ggf. die kostenintensivere Errichtung von 

Agri-PV-Anlagen in Frage kommt.  
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Fläche nordöstlich von Fienerode 

 

Die Fläche weist bei Bodenzahlen von bis zu 37 nur ein relativ geringes Ertragspotential auf. 

Sie ist gemäß Kapitel 3.2 des Vorentwurfes zum Standortkonzept vom 04.08.2023 der 

Gebietskategorie der konfliktärmeren geeigneten Gebiete zuzuordnen. Bei diesen Gebieten 

sprechen vom Grundsatz her keine gravierenden fachlichen Gründe gegen FF-PVA und 

erscheinen vorbehaltlich konkreter Untersuchungen Anlagenstandorte möglich bzw. 

sinnvoll.  

Es handelt sich jedoch um eine weitgehend unvorbelastete Einzelfläche im Freiraum, deren 

Entwicklung einer Zersiedlung der Landschaft Vorschub leistet. Entsprechend des 

Kriterienkatalogs unter Kapitel 3.1 des Vorentwurfes zum Standortkonzept vom 04.08.2023 

sollen FF-PVA insbesondere auf vorbelastete Standorte gelenkt werden (vgl. Nr. 3 des 

Kriterienkatalogs). Aufgrund der spezifischen Einrahmung durch Waldflächen, eine 

Lagerfläche und den Hauptgraben wäre die Fläche jedoch noch relativ konfliktarm in 

vorhandene Landschaftsstrukturen eingebettet. Die Wirkungen auf das Landschaftsbild 

wären daher begrenzt. Die Fläche liegt auch direkt an einer geeigneten Wegeverbindung 

(Weg von Fienerode nach Mützel).   

Eine Entwicklung dieser Fläche entspricht mit Ausnahme von Kapitel 3.1 Nr. 3 weitgehend 

den Kriterien des Vorentwurfes zum Standortkonzept vom 04.08.2023 und wäre daher vom 

Grundsatz her unter Abwägung möglich. Es wird jedoch empfohlen, zunächst die Flächen 

nördlich der Fienerstraße nordwestlich des Gehöftes Fienerstraße 12 bis zum Weg nach 

Mützel (Flurstücke 52/1, 376/52, 377/52, 378/52) auf ihre Verfügbarkeit und Eignung auch 

hinsichtlich Wohnumfeld und Sichtachsen zu prüfen. Diese Flächen befinden sich im 

direkten bildwirksamen Umfeld der Siedlung Fienerode.   

 


